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TRIER/KÖLN Ein Zimmer voller
Schränke, die Schränke voller Ord-
ner, die Ordner voller Akten, die
Akten voller schwarzer Balken. Ka-
rin Weißenfels (Pseudonym) sitzt
auf dem Bürostuhl in ihrer kleinen
Dachgeschosswohnung – umgeben
von ihrer Vergangenheit. Auf ihrem
Eckschreibtisch und in den Schub-
laden stapeln sich Notizen. Darüber
hängt eingerahmt ein Zitat von Sa-
muel Johnson: „Große Werke voll-
bringt man nicht mit Kraft, sondern
mit Ausdauer.“
Die Worte des englischen Ge-

lehrten scheinen ein Leitspruch für
Weißenfels’ Leben zu sein. Seit sie
Anfang des Jahrtausends damit be-
gann, sich Bistumsmitarbeitenden
anzuvertrauen, kämpft die Miss-
brauchsbetroffene um die Aufarbei-
tung ihres Falles.
Und seit mehr als drei Jahren be-

findet sich Karin Weißenfels im
Rechtsstreit – nicht gegen den Pries-
ter, der ihr mehr als 13 Jahre sexua-
lisierte Gewalt angetan haben soll.
Auch nicht gegen einen zweiten
Geistlichen – denn nachdem die
Betroffene schwanger wurde, soll
dieser sie 1989 in einem Beichtge-
spräch zur Abtreibung gedrängt ha-
ben. Beide Priester sind inzwischen
verstorben.
Heute, mehr als drei Jahrzehnte

später, geht es der Mittsechzigerin
darum, wie mit ihrem Fall umge-
gangenwurde. Sie will vollständigen
Einblick in ihre Akten erhalten, die
im Bistum Trier und im Erzbistum
Köln über sie vorliegen. Weißenfels
hat dazu schon mehr als 200.000
Euro in Anwaltskosten investiert
und mehrere Verfahren geführt. Es
geht um ihre Daten und die Frage,
welche Informationen ihr bis heute
vorenthalten werden.
Akribisch wird jeder Anruf doku-

mentiert, Beweise werden gesam-
melt, Juristen eingeschaltet.Wie vie-
le Stunden ihres LebensWeißenfels’
schon dieser Arbeit gewidmet hat,
mag sie nicht zählen. „Ich habe die
Beweise – viele andere Betroffene
haben das nicht. Deshalb fühle ich
mich auch verpflichtet, an ihrer Stel-
le zu kämpfen“, sagtWeißenfels.

Kapitel 1.WaswillWeißenfels—Aus-
kunft über ihre personenbezogenen
Daten So kompliziert die Verfahren
auchsind:Weißenfels’Motivation ist
es nicht. Siewill, dass ihreGeschich-
te ernst genommen und in den
Daten der Bistümer entsprechend
dargestellt wird. Und sie will mehr
Informationen – ungeschwärzt und
vollständig. Die Betroffene möch-
te zum Beispiel wissen, warum die

beiden Priester damals im Amt be-
lassenworden sind.
„Die haben meine Glaubwürdig-

keit infrage gestellt und falsche Fak-
ten verbreitet“, sagt die Betroffene
über die Bistumsverantwortlichen.
Deshalb hat sie da, wo Daten über
ihren Fall gespeichert sind, Auskunft
über ihre personenbezogenen Da-
ten beantragt. Und beschwert sich,
wenn diese verweigert wird, bei den
zuständigen Aufsichtsbehörden.
Der Auslöser fürWeißenfels’ Inte-

resse an den Informationen, die in
den Bistümern über sie vorliegen,
liegt im Jahr 2022. Damals nannte
Bischof Ackermann während einer
Online-Anhörung einen Klarna-
men – und veröffentlichte damit die
Identität der Frau, die bislang unter
dem Pseudonym Karin Weißenfels
bekannt war. Er musste eine Unter-
lassungserklärung unterschreiben
und Schmerzensgeld an die Betrof-
fene zahlen.
Bei diesem Treffen soll Acker-

mann laut Weißenfels mehrere Da-
tenschutzverletzungen begangen
haben. In Folge bat sie das Bistum
um Auskunft über ihre dort gespei-
cherten Daten. Sie bekam einen
Pappkarton. Darin: eine unvollstän-
dige Sammlung an losen Blättern
und Ordner voll geschwärzter Do-
kumente.

Trier: Ein Bistum, das schwärzt „Es
wurde offensichtlich gar nicht der
Versuch unternommen, tatsächlich
Klarheit zu schaffen.“ Das berichtet
ihr Rechtsanwalt Jakob Kunert aus
Hamburg. Er fährt fort: „Sondern
es ging darum, mit Unterlagen zu
überfrachten, die dann größtenteils
geschwärzt sind.
Für ihren Kirchenrechtsanwalt

Michael Benz aus München sind
die Schwärzungen ein Ausdruck der
Überforderung. „Die haben Sachen
zusammengestellt und geschwärzt,
zum Teil auch völlig unsinnig. Zum
Beispiel ist ein Name schwarz über-
strichen – direkt darunter steht aber
diePosition,überdiemandiePerson
ganz einfach identifizieren kann.“
Mit der Frage konfrontiert, mit

welcher Begründung die Akten
von und über Karin Weißenfels ge-

schwärzt werden, reagiert das Bis-
tumTrier nicht.

Ein päpstliches Schreiben und eine
abgewieseneKlage Im Jahr 2019 ver-
öffentlichtederdamaligePapstFran-
ziskus ein Schreiben, mit dem er se-
xualisierten Missbrauch bekämpfen
wollte:VosEstis LuxMundi – Ihr seid
das Licht der Welt. Erstmalig wurde
darin nicht nur der Missbrauch von
Minderjährigen erwähnt, sondern
wurden auch schutzbedürftige er-
wachsene Personen angesprochen.
Aufgrund der päpstlichen Worte

entscheidet sich Karin Weißenfels
im selben Jahr dazu, Beschwerde ge-
gen die beiden Männer einzulegen,
die über die Jahre dasTrierer Bistum
geleitet haben: Kardinal Reinhard
Marx und Bischof Stephan Acker-
mann.
Der Beschwerdeweg führt über

den Trier übergeordneten Metropo-
liten: das Erzbistum Köln. „Es ging
meinem Anwalt und mir immer
noch darum, eine innerkirchliche
Lösung zu finden”, sagt die Betroffe-
ne. ImAugust 2022weist derVatikan
die Beschwerde ab.
Unserer Zeitung liegt eine Kopie

desBriefesausdemVatikanvor.Dar-
inwird zumBeispiel derVorwurf der
sexualisierten Gewalt an sich baga-
tellisiert.WeilWeißenfels sich in den
Priester verliebt habe, träfe der Tat-
bestand der sexualisierten Gewalt
nicht zu. In dem Schreiben wird das
Verhältnis zwischen dem Priester
und seiner 21 Jahre jüngeren Ange-
stellten als „relazione affettiva“ be-
zeichnet. Auf Deutsch bedeutet der
italienische Ausdruck so etwas wie
“emotionale Beziehung“ oder „Ge-
fühlsbeziehung“.
Die Missbrauchsbetroffene will

das nicht so stehen lassen. Ihrer An-
sicht nach befinden sich in der Ab-
weisung aus Rom falsche und ruf-
schädigende Angaben. Also fordert
sie beim Erzbistum Auskunft über
die Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenenDaten.

Kapitel 2.WasWeißenfels’ Daten of-
fenbaren: Relativierungen und Sar-
kasmus Einige Dokumente und Ak-
ten hat die Betroffene mittlerweile

schon erhalten – undwill festgestellt
haben, dass der Inhalt an manchen
Stellen richtiggestellt werden müs-
se. Denn obwohl Weißenfels inzwi-
schen als Betroffene von sexualisier-
ter Gewalt anerkannt ist, kommen
in den Dokumenten des Bistums
„relativ regelmäßig Relativierungen
des Geschehenen vor“.
Das berichtet ihr Rechtsanwalt

Jakob Kunert. Das Erzbistum Köln
erwiderte auf eine Anfrage unserer
Zeitung: „Das können wir nicht er-
kennen.“ Das Bistum Trier äußert
sich nicht. Für die Betroffene sind
die Folgen dieser Perspektive belas-
tend. „Mein Recht wurde mir ver-
wehrt“, soWeißenfels.
Und ihre Geschichte scheint bis

heute in Teilen nicht ernst genom-
menzuwerden. ImJahr2021musste
Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender
der Deutschen Bischofskonferenz,
zum Beispiel eine Unterlassungs-
erklärung unterschreiben. Er hatte
den Fall öffentlich als „Beziehung
zwischen zwei erwachsenen Perso-
nen“ bezeichnet.
„Die haben meine Glaubwürdig-

keit infrage gestellt und falsche Fak-
tenverbreitet.DieDatenmüssenbe-
reinigtwerden.Das Bistum sieht das
nicht ein und das belastet mich”, so
die Betroffene.
Ein Dokument – genannt „Causa

[Karin Weißenfels]” – habe das Bis-
tum Trier ihren Recherchen zufol-
ge intern vielfach weitergeschickt.
Darin enthalten sind neben ihrem
Klarnamen auch besonders sensib-
le Daten über ihr Sexualleben. Für
Weißenfels ist das ein Beispiel dafür,
dass das Bistum mit ihren Daten
nicht verantwortungsvoll umgehe.
In einem Abschnitt dieses viel-

fach weiterverschickten Dokuments
hat ein hoherWürdenträger notiert,
„Sie ist das Opfer – alle anderen sind
die Schuldigen“. Ob das als ernst
gemeinte Feststellung oder als ge-
schmackloser Sarkasmus gemeint
ist, bleibt offen.

Kapitel 3. Wie reagieren die Kont-
rollbehörden auf Weißenfels’ Be-
schwerden? Nachdem Weißenfels
vom Bistum Trier einen unvollstän-
digen Karton voller geschwärzter

Dokumente bekommen hatte, kon-
taktierte ihre Kanzlei das zuständige
kircheninterne Datenschutzzen-
trum. „Schon hier hat sich die Art
der Unabhängigkeit der Aufsichts-
behörde in Frankfurt gezeigt“,meint
Rechtsanwalt Jakob Kunert.
Annähernd zwei Jahre später

erhält Weißenfels dann einen Be-
scheid. Erstens soll ein Dokument
in ungeschwärzter Version heraus-
gegeben werden. Zweitens wird der
gesamte restliche Beschwerdeinhalt
abgewiesen.
„Das Bistum ist in diesemVerfah-

rendazuübergegangen, sichmituns
inhaltlich kaum noch auseinander-
zusetzen“, so Rechtsanwalt Kunert.
„Hier stoßen wir sowohl rechtlich
als auch tatsächlich an die Grenzen
dessen, was geleistet werden kann.“
Mit dem Vorwurf konfrontiert,

auf diese Weise Aufklärung zu ver-
hindern, betont die Frankfurter
Aufsichtsbehörde, dass sie für das
Wahren und Wachen über Daten-
schutzrechte zuständig sei. Einen
Beitrag zu „Aufklärung oder Bear-
beitung vonMissbrauchsgeschehen
abseits der datenschutzrechtlichen
Aspekte” zu leisten, gehöre nicht zu
ihren Aufgaben.
Im April 2025 legt Weißenfels

Rechtsmittel gegen die Ablehnung
des KDSZs beim Interdiözesanen
Datenschutzgericht (IDSG) ein. Das
Verfahren läuft.

Erzbistum Köln verstößt gegen
Datenschutz Weil das Erzbistum
Köln Weißenfels die vollständige
Einsicht in ihre Akte ebenfalls ver-
weigert habe, wandte sich die Be-
troffene auch hier an die zuständi-
ge Aufsichtsstelle – das Katholische
Datenschutzzentrum (KDSZ) in
Dortmund. Die Aufsichtsbehörde
hat Weißenfels’ Beschwerde im Juli
dieses Jahres stattgegeben.
Das Dokument liegt unserer

Zeitung vor. Darin steht: Das Erz-
bistum habe Datenschutzverstöße
begangen und werde vom Daten-
schutzzentrum zur Herausgabe
einiger noch fehlender Unterlagen
verpflichtet. „Ob Köln dieser Auffor-
derung nachkommen wird, ist frag-
lich“, soWeißenfels’ Anwalt.

Auf Nachfrage unserer Zeitung
verweist Köln auf das Datenschutz-
recht: „Danach gibt der Verarbei-
ter (hier das Erzbistum Köln) die
Daten nicht heraus, wenn er dazu
nicht verpflichtet ist oder er das
nicht darf, weil beispielsweise Rech-
te Dritter betroffen sein könnten.
Letzteres wäre zumBeispiel der Fall,
wenn die Namen Dritter in diesen
Dokumenten genannt sind.“ Das
Erzbistum könne nicht erkennen,
Datenschutzverletzungenbegangen
zu haben. Aus seiner Sicht sei es mit
den Daten verantwortungsvoll um-
gegangen.
„Dageht esumdieMachtdesFak-

tischen“, meint Weißenfels’ Rechts-
anwalt und Datenschutzexperte
Jakob Kunert. „Sie [die Verantwort-
lichen des ErzbistumsKöln] sind die
Einzigen, die tatsächlich Zugriff auf
die Dokumente haben. Und wenn
sie diese schlicht unter Verschluss
halten – gegenüber ihrer eigenen
Aufsichtsbehörde, aber auch uns
gegenüber –, dann ist es sehr schwer
zu sagen, dass bezüglich dieser Do-
kumente kein Ausschlussgrund
vorliegen kann. Weil man diese Be-
wertung immer anhand des einzel-
nen Dokumentes vornehmenmuss.
Genau das ist die Aufgabe der Auf-
sichtsbehörde.Wenn aber auch die-
se keinenZugriff auf dieDokumente
erhält, dann hat sich das Erzbistum
hier einer funktionierendenAufsicht
faktisch entzogen.“

Fazit: Die Spitze eines Eisbergs Ob
es um komplizierte, mehrstufige
Gerichtsverfahren oder das konkre-
te Datum eines lang vergangenen
Gesprächs geht – Karin Weißenfels
scheint genau Bescheid zu wissen.
Dieses Wissen ist für sie viel mehr
als nur Information. So hat dieMiss-
brauchsbetroffene die Chance, sich
ein Stück der Kontrolle zurückzu-
holen, die ihr seit 1989 genommen
wird. Andere hätten schon vor Jah-
ren aufgegeben.
Doch die Mittsechzigerin hat

Energie und Durchhaltevermögen
für zwei. Und: Sie ist verzweifelt.
200.000 Euro hat sie seit Juli 2022
in Verfahren investiert – „um mich
gegen die zutage gekommenen
Rechtsverstöße der Bistümer zu
wehren“, so die Betroffene.
Ihre Recherche scheint sukzessive

einen Eisberg freizudecken – voller
Unstimmigkeiten undDatenschutz-
verletzungen. Dass sie so ihre trau-
matischeVergangenheit nicht hinter
sich lassen kann, scheint einebittere
Gleichzeitigkeit.

Weißenfels’ Anwälte sprechen von
Täterschutz „Ich habe noch nie ei-
nen Fall erlebt, wo so viel verkehrt
gelaufen ist.“ Das sagt Jutta Lehn-
ert, Sprecherin der gemeinnützigen
Initiative MissBit, die sich für Miss-
brauchsbetroffene im Bistum Trier
einsetzt. Momentan betreue die
Organisation aktivmehr als 50 Fälle.
Für Rechtsanwalt Kunert und

Kirchenrechtler Benz sind das Ver-
halten der Verantwortlichen in Trier
und Köln sowie dieHaltung der Auf-
sichtsstelle in Frankfurt ein Fall von
Täterschutz. „Aufarbeitung hilft der
Kirche, weil sie ja zu mehrWahrhaf-
tigkeit führt. Und vor allen Dingen
auch, weil sie auch Betroffenen eine
gewisse Genugtuung verschafft“, zi-
tierte der SWR im Jahr 2023 Bischof
Ackermann. Ob diese Haltung Be-
stand hat?
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Produktion dieser Seite:
Ralf Jakobs

Fall Karin Weißenfels:
Um jede Akte

wird gestritten

Karin Weißenfels will an
ihre Daten. Dafür musste
die Missbrauchsbetroffe-
ne mehr als 200.000 Euro
in Anwaltskosten investie-
ren. Denn: Die Kirche
blockt. Was Beschwerden
bei den Kontrollbehörden
bringen und warum ihre
Anwälte von Täterschutz
sprechen.
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Für die katholische Kirche gelten
in Deutschland Sonderregeln: An-
statt an die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) haben sich
die Bistümer an das Gesetz über
den Kirchlichen Datenschutz
(KDG) zu halten. Kontrolliert
werden sie dabei von Personen,
die vom jeweiligen Bischof oder
Erzbischof dafür eingesetzt
werden. Für das Bistum Trier ist
zum Beispiel das Katholische
Datenschutzzentrum (KDSZ) in
Frankfurt amMain zuständig und
für das Erzbistum Köln das KDSZ
Dortmund.

Sonderregeln in der
katholischenKirche

INFO

Unter der Telefonnummer 116
016 können von Gewalt betroffe-
ne Frauen aus dem Bundesgebiet
rund um die Uhr kostenlos, mehr-
sprachig und anonymHilfe und
Beratung erhalten. In Trier ist der
Frauennotruf eine Anlaufstelle.
Die Nummer des Beratungstele-
fons: 0651/2006588. Weitere
Infos gibt es hier: https://www.
frauennotruf-trier.de/

Hilfetelefon
für Betroffene

INFO II


